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Planfeststellungsverfahren zur Errichtung von Windenergieanlagen in der ausschließlichen Wirt-

schaftszone (AWZ) der Ostsee nach der Verordnung über Anlagen seewärts der Begrenzung des deut-

schen Küstenmeeres (Seeanlagenverordnung-SeeAnIV) in der Fassung vom 15. Januar 2012 i.V.m. § 73 

Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 

Anträge der Firma FINANCIAL INSURANCE GmbH für die Offshore-Windparks „Baltic Eagle“ und 

„Ostseeschatz“; eingereichte Planunterlagen zur 3. Beteiligungsrunde 

 

Bezug: 

   

 Ihr Schreiben vom 25. Februar 2013  mit Bitte um Kenntnisnahme und Gelegenheit zur Stellungnahme bis 

zum 5. April 2013 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Aufforderung zur Stellungnahme im Rahmen der 3. Beteiligungsrunde. Bezug 

nehmend auf unsere Anmerkungen bei der Antragskonferenz zu den Windparks Ostseeperle, Ostsee-

schatz und Baltic Eagle am 07. März 2012 nehmen wir im Namen und im Auftrag des Naturschutz-
bund Deutschland (NABU), Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. wie folgt Stellung. 

In den Umweltverträglichkeitsstudien (UVS) zu den Offshore-Windparks Ostseeschatz und Baltic 

Eagle wird ausgeführt, dass „keine wissenschaftlich tragfähigen Untersuchungsmethoden für Offsho-
re-Untersuchungen auf Fledermausvorkommen existieren“ (UVS Ostseeschatz: Seite 9 u.a., UVS 

Baltic Eagle: Seite 9 u.a.). Dass u.a. systematische wissenschaftliche Untersuchungen zur Migration 

von Fledermäusen über der Ostsee in Südskandinavien durchgeführt und u.a. in anerkannten Fach-
journalen veröffentlicht wurden (Ahlén 1997, Baggøe 2001, Baggøe & Jensen 2007, Ahlén et al. 

2007, Ahlén et al. 2009) sowie dass im Rahmen einer Diplomarbeit umfassende Offshore-

Erfassungen im Fehmarnbelt erfolgt sind (Meyer 2011) zeigt, dass wissenschaftliche Methoden zur 

Untersuchung von Fledermausvorkommen im Offshore-Bereich zur Verfügung stehen. Die im 

Rahmen von UVS von Onshore-WEA etablierten und angewandten Standardmethoden zur 

Untersuchung von Auswirkungen auf das Schutzgut Fledermäuse sind somit nachgewiesener-

maßen auch im Offshore-Bereich anwendbar. 

Im Rahmen der UVS wurden „probeweise einzelne Erfassungen“ (UVS Ostseeschatz: Seite 9, UVS 

Baltic Eagle: Seite 9) mit geeigneten bioakustischen Erfassungssystemen durchgeführt. Im Einzelnen 

wurden mit Hilfe eines geeigneten bioakustischen Handgerätes während einer regulären Schiffsaus-
fahrt zur Untersuchung des Vogelzugs am 21.05.2012 und während einer regulären Rastvogel-

Schiffstransekterhebung am 15.06.2012 Untersuchungen durchgeführt. Erfassungen mit Hilfe eines 

geeigneten automatischen bioakustischen Erfassungsgerätes erfolgten am 21.05.2012 (UVS Ostsee-



 

 

schatz: Seite 124, UVS Baltic Eagle: Seite 126).  Am 21.05.2012 wurden mit Hilfe des bioakusti-

schen Handerfassungsgerätes zwischen 00:30 und 00:45 Uhr (UTC) drei Fledermausrufe registriert 

(UVS Ostseeschatz: Seite 125, UVS Baltic Eagle: Seite 127). Im Frühjahr 2011 wurden als Zufalls-

beobachtung zusätzlich zwei Rauhautfledermäuse an Bord des zur avifaunistischen Erfassung einge-
setztes Schiffes beobachtet (UVS Ostseeschatz: Seite 125, UVS Baltic Eagle: Seite 127). Die An-

tragsstellerin schlussfolgert hieraus u.a., dass das Vorhabengebiet eine sehr geringe Bedeutung für 

Fledermäuse inne hat (UVS Ostseeschatz: Seite 127, UVS Baltic Eagle: Seiten 129) und Gefährdun-
gen für Fledermäuse ausgeschlossen werden können (UVS Ostseeschatz: Seite 199, UVS Baltic Eag-

le: Seiten 200-201).  

Es ist ein wissenschaftliches Grundprinzip, dass durch probeweise Erfassungen keine Rück-

schlüsse auf das Vorkommen oder den Bestand einer Artengruppe und somit auf deren Ge-

fährdung durch ein Vorhaben möglich sind. Die Schlussfolgerungen, die in den UVS, den Ar-

tenschutzrechtlichen Fachbeiträgen (AFB) und den FFH-Verträglichkeitsvoruntersuchungen 

bezüglich der Bedeutung des Vorhabengebietes für Fledermäuse oder der Gefährdung von 

Fledermäusen aufgrund der durchgeführten Stichprobenerfassungen getroffen werden, ent-

behren somit der notwenigen Datengrundlage und sind nach den anerkannten Regeln der Wis-

senschaft nicht zulässig.  

Dass Fledermäuse in bemerkenswerter Größenordnung über die offene Ostsee fliegen, ist u.a. durch 

die systematischen Untersuchungen in Südskandinavien belegt und von Ahlén et al. (2009) und Ah-

lén et al. (2007) in anerkannten Fachzeitschriften veröffentlicht. Zudem zeigen Zufallsbeobachtun-

gen (Sonntag et al. 2006, Walter et al. 2007 u.a.) und aktuelle ehrenamtliche Erfassungen aus dem 
Bereich der Pommerschen Bucht (Seebens et al. 2013), dass auch hier Fledermauszug in beachtens-

werter Größenordnung auftritt.  

Das Eintreten eines bau- oder anlagebedingten erheblichen Tötungs- oder Verletzungsrisikos wird in 
den UVS und AFB auch mit der Begründung ausgeschlossen, dass Fledermäuse in der Lage sind 

„diesen sich langsam bewegenden Strukturen auszuweichen oder sie gezielt zur Rast anzufliegen“ 

(UVS Ostseeschatz: Seite 9, UVS Baltic Eagle: Seite 9, vergleichbare Aussagen jeweils in den 

AFB). Weiter wird ausgeführt: „Da Rauhautfledermäuse zum einen in einem niedrigeren Höhenbe-
reich fliegen und allgemein von geringen Flughöhen unter 10 m über See ausgegangen werden kann, 

besteht nur ein geringes Kollisionsrisiko mit WEA.“ Die Antragsstellerin widerspricht sich später 

selber durch Zitation der Studie von Ahlén et al. (2009) (UVS Ostseeschatz: Seite 127, UVS Baltic 
Eagle: Seiten 128-129): „Fledermäuse zeigten keinen Meideabstand von Windrädern vor der Küste, 

im Gegenteil schienen sie angelockt durch Insekten, die sich an den Windanlagen sammelten. Einige 

Fledermäuse nutzten Turbinen als Ruhestätte.“  

Ahlén et al. (2009) und Ahlén et al. (2007) belegen klar, dass Fledermäuse auf offener See durch 

Offshore-Windenergieanlagen angelockt werden, innerhalb kurzer Zeit von ihrer Zughöhe (niedrig 

über der Wasseroberfläche) in den Bereich der Gondel aufsteigen und sogar im Bereich der Turbinen 

jagen sowie die Gondeln als Tagesschlafquartier nutzen. Durch dieses Verhalten wird das Kollisi-

onsrisiko erheblich erhöht. Dass Fledermäuse an Windenergieanlagen an Land auf ähnliche 

Weise geschlagen werden, ist umfassend beschrieben (z.B. Korner-Nievergelt et al. 2011). Es ist 

dagegen nicht bekannt, dass Fledermäuse offshore nicht geschlagen werden. 

Die von der Antragsstellerin in den AFB dargelegte Argumentation auf Basis einer älteren Studie im 

Onshore-Bereich (Arnett et al. 2005), dass Fledermäuse Vermeidungsverhalten gegenüber Rotorblät-

tern zeigen und dadurch nicht von einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos ausgegangen 
werden könnte (AFB Ostseeschatz: Seite 63, AFB Baltic Eagle: Seite 64), entspricht nicht mehr dem 

heutigen Kenntnisstand. So beschreibt Arnett als Autor der zitierten Studie u.a. 2008 in einem aner-

kannten Fachjournal selbst, dass Fledermäuse in erheblichem Umfang an Windenergieanlagen zu 

Tode kommen (Arnett et al. 2008).  Ein aktuelles Forschungsvorhaben des Bundesministeriums für 



 

 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zeigt zudem, dass an Onshore-WEA in Deutschland 

durchschnittlich 9 - 10 Fledermäuse jährlich kollidieren (Korner-Nievergelt et al. 2011).  

Dass die Antragsstellerin probeweise Erfassungen durchgeführt hat, obgleich eine Bearbeitung der 

Artengruppe der Fledermäuse gemäß StUK 3 nicht vorgeschrieben ist, begrüßt der NABU. Die An-

tragsstellerin hat jedoch nach geltendem Artenschutzrecht und unabhängig vom aktuell gel-

tenden StUK sicherstellen, dass das Individuen basierte Störungs- und Tötungsverbot mit ho-

her Eintrittswahrscheinlichkeit ausgeschlossen wird und insbesondere kein erheblicher Schlag 
von Fledermäusen an den zu realisierenden Windkraftanlagen auftritt. Da es sich um ziehende 

Tiere handelt, kann sich ein erhöhtes Kollisionsrisiko nicht nur auf Einzeltiere, sondern auf die Po-

pulationen auf deutscher und europäischer Ebene auswirken. Systematische Untersuchungen sind 

demnach schon aus Gründen der Rechtssicherheit (vgl. Umweltschadensgesetz) erforderlich.  

Wir fordern deshalb, dass das standortsspezifische Kollisionsrisiko von Fledermäusen an den 

geplanten Offshore-Windenergieanlagen vor deren Genehmigung quantifiziert wird um si-

cherzustellen, dass kein erheblicher Schlag von Fledermäusen auftritt. Eine probeweise Erfas-
sung und Literaturstudie zur Bewertung des standortspezifischen Kollisionsrisikos ist nicht ausrei-

chend. Gegebenenfalls sind z.B. durch Abschaltzeiten während der Zugzeit Maßnahmen zu treffen, 

die einen erheblichen Schlag verhindern.   
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Wir bitten um Berücksichtigung der vorgebrachten Einwendungen und weitere Beteiligung am Ver-

fahren. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen,  

 

  

   

Antje Seebens  


